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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1992

Norm

ASVG §178 Abs1

Rechtssatz

Der Sinn des § 178 Abs 1 leg cit liegt darin, daß der mehrfach Unfallversicherte zwar den Unfall nur bei der Ausübung

einer einzigen geschützten Tätigkeit erleidet, die Folgen des Unfalles aber auch seine weiteren

Unfallversicherungsverhältnisse erfassen, sodaß alle Dienstverhältnisse, Erwerbstätigkeiten und sonstigen Tätigkeiten

bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage einzubeziehen sind, auch wenn sie nebeneinander ausgeübt werden.
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Schlagworte
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